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Presseerklärung 
 
 

Diskriminierung an der Diskotür soll wirksam bekämpft werden 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
der Niedersächsische Integrationsrat begrüßt die Vorlage der Landesregierung 
zu einem Gesetzesentwurf, mit dem Diskriminierung an Diskotüren als eine 
Form von Alltagsrassismus wirksam bekämpft werden kann. Die 
Niedersächsische Landesregierung hat in ihrer Kabinettssitzung am 30.06.2015 
beschlossen, das Niedersächsische Gaststättengesetz entsprechend zu 
ändern. 
  
Junge Menschen, die aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft von Türstehern 
abgewiesen werden, bekommen jetzt endlich die Möglichkeit sich zu wehren 
und dieses Unrecht anzuzeigen. 
 
Auch Kommunen können über die Option der Ordnungswidrigkeit einschreiten. 
Bisher war es für sie oft sehr schwierig, effektive Maßnahmen durchzusetzen. 
Durch die Änderung des Gaststättengesetzes erhalten Städte und Gemeinden 
erstmals in einem Bundesland die Möglichkeit, Einlasstests vorzunehmen und 
die dabei festgestellten Verstöße zu ahnden.  

  

Viele Migrantenorganisationen haben Diskriminierung an Diskotüren öffentlich 
angeprangert und versucht, zwischen jungen Menschen und 
Diskothekenbetreibern zu schlichten. Leider blieben sie häufig erfolglos. Auch 
deshalb gibt es keine Alternative zu dieser Gesetzesänderung. 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 

 
 
V.i.S.d.P.: 
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